Satzung

Sozialistischen Jugend Deutschlands – Die Falken
Kreisverband Konstanz
Beschlossen auf der Jahreshauptversammlung am 27.11.2010 

1. Name und Sitz

Wir sind die Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken Kreisverband Konstanz. Der Kreisverband Konstanz umfasst den Landkreis Konstanz und umliegende Gemeinden, soweit diese nicht in eigenen Gliederungen des Landesverbands organisiert sind. 
2. Aufgaben und Zweck

Die Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken ist ein freiwilliger Zusammenschluss junger Menschen. Sie ist ein unabhängiger Jugend- und Erziehungsverband. Zweck des Verbandes ist es, die demokratische Erziehung und Bildung junger Menschen auf sozialistischer Grundlage zu fördern. Er will die Idee des Sozialismus an junge Menschen herantragen.

Seine Arbeit vollzieht sich in vielfältigen Formen und Gruppen, unter anderem durch Maßnahmen im Sinne des § 11 Abs. 3 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes:
- außerschulische, politische Jugendbildung
- Jugendarbeit in Sport und Spiel
- arbeitswelt- und schulbezogene Jugendarbeit
- internationale Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung, Zeltlagerarbeit
- Jugendberatung und Elternarbeit
- Vertretung der Interessen der Kinder- und Jugendlichen gegenüber der Öffentlichkeit, dem Gesetzgeber, den Regierungen, Behörden und Verwaltungen.

Die Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken will Kindern und Jugendlichen ein gesellschaftliches Bewusstsein unter Beachtung moderner pädagogischer Grundsätze, ausgehend vom jeweiligen Bewusstseinsstand der Kinder und Jugendlichen, vermitteln.

3. Mitgliedschaft

3.1. Alle Mädchen und Jungen, gleich welcher Abstammung, Nationalität oder Religion, können vom 6. Lebensjahr an Mitglied werden. Der junge Mensch bekennt sich durch Teilnahme am Verbandsleben zu den Grundsätzen unseres Verbandes und ist dadurch Mitglied. Die Mitgliedschaft verpflichtet zur Einhaltung der Beschlüsse des Verbandes. Rechte aus dieser Satzung kann nur ein Mitglied ausüben, dem auf dessen Antrag durch die jeweilige unterste Gliederung das Mitgliedsbuch des Verbandes ausgehändigt wurde.

3.2. Mitglieder gehören ihrem Alter entsprechend folgenden Arbeitsringen an: Den 'Falken' von 6 bis 15 Jahren; der 'Sozialistischen Jugend' von 15 Jahren ab.

3.3. Wahlrecht

a) das aktive Wahlrecht der Mitglieder beginnt mit dem 7. Lebensjahr (6 Jahre)

b) das passive Wahlrecht der Mitglieder für Organe der Gliederungen ab den Ortsverbänden beginnt mit dem 15. Lebensjahr (14 Jahre)

3.4. Die Mitgliedschaft endet

a) durch Austritt,

b) durch Ausschluss aus dem Verband,

c) durch Tod.

3.5. Gegen Mitglieder, die gegen Vorschriften der Satzung, Grundsätze oder Beschlüsse des Verbandes verstoßen haben, kann

a) auf Erteilung einer Rüge,

b) auf die Aberkennung von bestehenden Funktionen und das Verbot, binnen eines bestimmten Zeitraums, der höchstens sechs Monate bestehen darf, neue Funktionen zu übernehmen,

c) auf die Aberkennung der Rechte aus der Mitgliedschaft für die Dauer bis zu einem Jahr, wobei die Pflichten aus der Mitgliedschaft erhalten bleiben,

d) auf Ausschluss aus dem Verband erkannt werden.

Näheres regelt das Verbandsordnungsverfahren des Bundesverbandes der SJD - Die Falken.

4. Beitragsleistungen

4.1. Die Mitglieder fördern das Verbandsleben durch finanzielle Leistungen. Die Höhe des Mitgliedsbeitrages und der Anteil, der davon abzuführen ist, wird von der Bundeskonferenz festgelegt. Über die Höhe der Beitragsanteile des Kreisverbandes Konstanz entscheidet der Landesverband.

4.2. Zur weiteren Unterstützung des Verbandes kann eine fördernde Mitgliedschaft erworben werden. Die Leistung von Förderbeiträgen allein berechtigt nicht zur ideellen oder organisatorischen Einflussnahme auf den Verband.

5. Organe des Kreisverbandes

Die Organe des Kreisverbands sind: die Jahreshauptversammlung und der Vorstand.

5.1. Die Jahreshauptversammlung (Kreisverbandskonferenz)

ist das oberste demokratische Organ des Kreisverbands. Sie beschließt über die vorliegenden Anträge und wählt den Vorstand des Kreisverbands. Die Jahreshauptversammlung wird mindestens einmal im Kalenderjahr einberufen. Zu einer Jahreshauptversammlung sind alle Mitglieder einzuladen. Zwischen Einberufung und Zusammentritt muss eine Frist von vier Wochen liegen. Anträge zur Jahreshauptversammlung sind mindestens zwei Wochen vor der Versammlung beim Vorstand einzureichen und von diesem, zusammen mit den Arbeitsberichten für das vergangene Jahr mindestens eine Woche vor Konferenzbeginn den Kreisverbänden bekannt zu geben.

Die Arbeitsberichte können auch auf der Konferenz bekannt gegeben werden.

Initiativanträge auf der Konferenz sind möglich, wenn sie von 15 % der anwesenden Delegierten/Mitglieder unterstützt werden.

Der Vorstand wird auf der Jahreshauptversammlung für jeweils das nächste Jahr in getrennten Wahlgängen gewählt. Die Jahreshauptversammlung beschließt, ob neben dem / der Vorsitzenden und der / dem Kassierer/in weiter Vorstandsmitglieder für die Ringe gewählt werden. Die Anzahl der weiteren Vorstandsmitglieder und ihre Aufgabe beschließt die Jahreshautversammlung vor den Wahlen zum Vorstand mit einfacher Mehrheit.  

Gewählt sind bei Abstimmungen immer die Kandidaten / Kandidatinnen, die jeweils mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen. Erreicht keine/r diese Stimmenzahl, so entscheidet im nächsten Wahlgang die einfache Mehrheit.

5.2. Der Vorstand

Der Vorstand des Kreisverbands besteht aus: 

- der / dem Vorsitzenden

- der / dem Kassierer/in

- bei Bedarf den Ringleiterinnen und Beisitzerinnen.

Der Vorstand hat die Aufgabe der Führung des Verbandes nach den Bestimmungen der Satzung und den Beschlüssen von der Jahreshauptversammlung. Ferner obliegt ihm die Weiterentwicklung der geistigen Grundlagen der Arbeit und die Aufstellung eines Haushaltsplans.

Die oder der Vorsitzende vertritt den Verband nach innen und außen. Sie bzw. er ist TreuhänderIn des gesamten Verbandsvermögens und ermächtigt, alle dem Kreisverband zustehenden Rechte und Ansprüche im eigenen Namen geltend zu machen. Der Vorstand ist an die Beschlüsse der Jahreshauptversammlung gebunden.

7. Wahlen, Abstimmungen, Beschlussfähigkeit

a) Die Jahreshauptversammlung ist beschlussfähig, wenn alle stimmberechtigten Mitglieder eine ordentliche fristgerechte Einladung zur jeweiligen Versammlung erhalten haben. Der Vorstand ist Beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner gewählten Mitglieder anwesend ist.

b) Alle Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, wenn nicht an anderer Stelle dieser Satzung oder der Satzung der Untergliederungen ausdrücklich andere Mehrheitsverhältnisse festgelegt sind.

Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Stimmenthaltungen werden nicht gezählt.

Satzungsänderungen bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten der Jahreshauptversammlung. Satzungsändernde Anträge dürfen nur dann entschieden werden, wenn sie den Stimmberechtigten unter der Wahrung der ordentlichen Antragsfristen vor den jeweiligen Konferenzen zugänglich gemacht wurden.

8. Vermögen und Inventar

a) Alle Gegenstände und Rechte, die für die Organisation erworben werden, sind Eigentum des Verbandes.

b) Bei Auflösung des Kreisverbands Konstanz fällt das Verfügungsrecht der nächsthöheren Gliederung zu.

9. Gemeinnützigkeit

Unser Verband verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke, besonders durch die Förderung der Jugendpflege. Etwaige Gewinne dürfen nur für in dieser Satzung bestimmte Zwecke verwendet werden. Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Verbandes. Es darf keine Person durch Verwaltungsausgaben, die den Zwecken unserer Verbandsarbeit fremd sind, oder aber durch eine unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.

10. Schlussbestimmungen

Die Satzung des Kreisverbandes Konstanz darf der Bundessatzung und des Satzung des Landesverbands Baden-Württemberg nicht entgegenstehen. In Zweifelsfällen sind die Bestimmungen der Bundessatzung bzw. der Landessatzung maßgebend. Änderungen der Landes- und Bundessatzung, soweit sie zwingend vorgeschrieben sind, verändern diese Satzung sofort und unmittelbar und bedürfen nicht der Zustimmung der Jahreshauptversammlung. Bei Streitigkeiten über die Auslegung dieser Satzung ist die Bundeskontrollkommission anzurufen. Ihre Entscheidung kann vor dem Bundesausschuss angefochten werden. Entsprechendes gilt für die Satzung des Kreisverbandes Konstanz. Änderungen der Satzung sind durch Beschluss der Jahreshauptversammlung mit Zweidrittelmehrheit möglich und dürfen der Bundessatzung nicht widersprechen.

